Stiftungsgeschäft
Stifter:
· Herr Hans Mustermann, geb. 1.1.2001, wohnhaft in Musterstadt
· Frau Carla Mustermann, geb. 2.2.2002, wohnhaft in Musterstadt
Stiftungsname: Muster Stiftung MV
Sitz: Darmstadt
Verwaltungsanschrift: Ratgeber Stiftung – Christian Claßen, Otto-Hesse-Str. 19, Gebäude T6, 64293 Darmstadt
Zweck: Förderung der Stifter und ihrer leiblichen und gesetzlichen Abkömmlinge
Vermögensausstattung:
· Hans Mustermann: 40.000 € in bar
· Carla Mustermann: 40.000 € in bar
· Falls Erträge < 1.500 € jährlich in den ersten 10 Jahren: zusätzliche Spende durch die Stifter
Vorstand:
· Vorsitzender: Hans Mustermann
· Stellvertretende Vorsitzende: Carla Mustermann

Stiftungssatzung
§1 Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr
· Name: Vogel Stiftung MV
· Rechtsform: rechtsfähige Familienstiftung
· Sitz: Darmstadt
· Geschäftsjahr: Kalenderjahr
§2 Stiftungszweck
· Förderung der Familie über Generationen
· Finanzielle Unterstützung (z.B. Ausbildung, Eheschließung, Lebensunterhalt, Reisen, Hobbys, Pflege)
· Zinsgünstige Darlehen
· Keine Rechtsansprüche auf Leistungen
§3 Stiftungsvermögen
· Bestand ist zu erhalten
· Umschichtungen und Zustiftungen erlaubt
· Darlehen dürfen aufgenommen werden, aber nicht für Zweckverwirklichung verwendet werden
§4 Verwendung der Erträge
· Zweckgebundene Verwendung
· Rücklagenbildung erlaubt
· Steuerzahlungen erlaubt
§5 Stiftungsorgan
· Vorstand (ehrenamtlich, ggf. Vergütung möglich)
· Haftung bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
§6 Vorstand
· 2–4 Mitglieder, bevorzugt Abkömmlinge der Stifter
· Amtszeit: 4 Jahre (Stifter unbegrenzt)
· Rücktritt, Abberufung, Nachwahl geregelt
§7 Aufgaben des Vorstandes
· Verwaltung, Mittelverwendung, Jahresbericht, Jahresabrechnung
· Vertretung der Stiftung (Stifter sind einzelvertretungsberechtigt)
§8 Beschlussfassung
· Sitzungen mind. jährlich, auch virtuell möglich
· Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse geregelt
· Protokollpflicht
§9 Satzungsänderungen
· ¾ Mehrheit erforderlich
· Umwandlung in Verbrauchsstiftung bei Einnahmen < 1.200 €/Jahr
· Genehmigung durch Aufsichtsbehörde notwendig
§10 Zweckänderung, Aufhebung, Zusammenlegung
· Einstimmigkeit erforderlich
· Genehmigung durch Aufsichtsbehörde notwendig

§11 Stiftungsaufsicht
· Staatliche Aufsicht gemäß geltendem Recht
§12 Gleichstellung
· Alle Bezeichnungen gelten für m/w
§13 Vermögensanfall
· Rückfall an Stifter oder deren Erben
· Bei fehlenden Nachkommen: Vorstand bestimmt Anfallberechtigte
§14 Inkrafttreten
· Mit Anerkennung der Stiftung
Unterschriften:
Hans Mustermann 
Carla Mustermann
Anerkennung: Regierungspräsidium Darmstadt

